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Programm „100 Wilde Bäche Hessen“ – Fortsetzung bis 2027 
 
Anlage(n): 
1. VL-17/2024 Vereinbarung 
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Beschlussvorschlag: 
Der Verlängerung der Vereinbarung mit der Hessischen Landgesellschaft mbH (HLG) über 
Unterstützungsleistungen im Programm „100 Wilde Bäche für Hessen“ für den Bach Walluf bis 
zum 31. Dezember 2027 wird zugestimmt. 
 
Sachverhalt: 
Im Juli 2020 wurde zwischen der Gemeinde Walluf und der Hessischen Landgesellschaft mbH die 
Vereinbarung über Unterstützungsleistungen für das Landesprogramm „100 Wilde Bäche für 
Hessen“ abgeschlossen (s. Anlage). 

Ziel ist hierbei die Renaturierung des Wallufbachs. Die im Haushaltsplan 2023 hierfür 
vorgesehenen Mittel i.H.v. 250.000,-- € sollen neu aufgeteilt werden (2024: 100.000,-- €; 2025: 
150.000,-- €). Zuweisungen werden in voraussichtlicher Höhe von 50% des Investitionsvolumens 
erwartet. 

In der ebenfalls beigefügten Anlage zu dieser Vereinbarung sind die für die Gemeinde Walluf 
kostenneutralen möglichen Unterstützungsleistungen durch die HLG aufgeführt. Dazu gehört die 
Unterstützung bei der Planungsleistung, im Flächenmanagement, bei der Umsetzung der 
Gewässerentwicklungsmaßnahmen und bei der Öffentlichkeitsarbeit. 

Gemäß § 5 endete diese Vereinbarung zum Ende der Programmlaufzeit am 31.12.2023. 

Mit Schreiben des Hess. Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und 
Heimat vom Januar 2024 (Eingang: 02.02.2024) wurde dem Gemeindevorstand mitgeteilt, dass als 
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Ergebnis eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens die HLG erneut den Zuschlag für die 
Fortsetzung dieses Programms ab dem 01.01.2024 erhalten hat. Um gemäß diesem Schreiben 
weiterhin die Unterstützungsleistungen des Dienstleisters in Anspruch nehmen zu können, ist es 
erforderlich, dass die Gemeinde Walluf der Verlängerung der Vereinbarung zustimmt. Das 
Programm wird bis 31.12.2027 fortgesetzt. 

Durch die Renaturierung des Ökosystems Wallufbach wird dieser negativ beeinträchtigte 
Lebensraum wieder in seinen ursprünglichen oder zumindest naturnahen Zustand gebracht.  
Die natürlichen Bedingungen, insbesondere deren Wasser- und Nährstoffhaushalt werden 
wiederhergestellt. Somit können die Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere optimal 
geschaffen werden. 
Es handelt sich somit um eine effektive und begrüßenswerte Maßnahme. Daher wird der mit dieser 
Maßnahme einhergehenden Vereinbarung zugestimmt. 
 
 
 
 
Nikolaos Stavridis, Bürgermeister 




